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Antrag an die Delegiertenversammlung 2015 
 

Einführung des Gürtels Chuan Hoang Dai 

Änderung der Grundsatzordnung für das Prüfungswesen 

 
 
Hiermit beantragen wir die Einführung des Gelb-Blauen Gürtels Chuan Hoang Dai:  
 
Die World Vovinam Federation hat 2014 die Einführung eines neuen Gürtels beschlossen, der 
zwischen Lam Dai III und Hoang Dai eingefügt wird. Wir wollen dies übernehmen, aber nicht 
genau so wie bei der WVF, da wir in Deutschland mit den Kindergürteln ein etwas anderes 
System haben. 
 
Wir wollen für herausragende, besonders engagierte Jugendliche den Gelb-blauen Gürtel ab 
dem 1. Lebensjahr einführen, aber es soll nicht die Regel sein.  
 
In die Grundsatzordnung soll folgender Passus eingefügt werden: 
„Die Prüfung zum Chuan Hoang Dai muss vom Cheftrainer des Vereins beim Meisterkomittee 
beantragt und begründet werden. Das Meisterkomittee muss den Prüfling zur Prüfung zulassen. 
Die Prüfung erfolgt zentral bei der Gelbgurtprüfung, der Prüfungsinhalt ist identisch mit dem 
Gelbgurt Hoang Dai, das Mindestalter ist 13. Lebensjahr. Ab dem 14. Lebensjahr kann ohne 
neue Prüfung der gelbe Gürtel getragen werden. Dafür ist keine neue Prüfung erforderlich. Der 
gelbe Gürtel wird dann beim nächstmöglichen Gio-to-Fest überreicht.“ 
 
Die neue Regelung soll sofort nach Beschluss der Delegiertenversammlung gelten. 
 
Begründung der Abweichung zur Regelung der WVF:  
- Eine Prüfung ab dem 12. Lebensjahr erscheint uns zu verfrüht und passt nicht zu den von uns 
bereits beschlossenen Mindestaltern.  
- In Vietnam muss man bei der Prüfung zum Chuan Hoang Dai keine Don Chan 7 – 9 und keine 
Vattechniken zeigen, auch nicht die Bai Vat I. Verzichten wir analog in Deutschland bei der 
Prüfung auf diese Techniken, müssten wir später doch noch eine Prüfung zum Hoang Dai 
verlangen, was uns unnötig erscheint. Wenn jemand als herausragender Vo Sinh den Chuan 
Hoang Dai ablegen will, dann ist es für ihn sicher kein Problem, Vat und die Don Chan 7 – 9 zu 
zeigen. 
 
Im Auftrag des Meisterkomittee 
Dietmar Thom, Lehr- und Prüfungsreferent 


